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,'.' -.. ,.;..-. ',des,' Jusfizauss~~sses 
:'f;", 

p~er':aie'Regi~rUngs~oil~ge '(845'dei'Be~ A:n dJi-Debatte beteiligten sich :a1,lß,er deni 
lagen)~:'Bijndesgesetz, "mit ,dem. das:Gesetz Berichterstatter die Abgeordneten S kr i t e k, 
über :'GiseUschaftenll'1it :b~schrlinktei'Häf';', Dr. Hauser und Dr. Mu s,s i 1 sowie der 

-::t\ln,gHgeä~dert\Vird Ausschußobmann, Abgeordneter Z e il n n ger. 
- .,' -B~i der Abstimmung' wurde der' von ", der, " ~Der:;"vorliegende' 'Gesetzentwurf; sieht' im 

wese1ttlichen'vor, für Gesellschaften mit be:.Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf u~ter 
schränkteri:Haftung einen: Aufsichtsrat in Fällen Berücksichtigung von Abänderungsanträgcn' der 
zwingend.v-O.,zuschreiben;, in 'denen' derzeit keine Abgeordneten 'Sk ri t e k, Dr;R e i nh art, 

Lonä Mur o'w' atz und Dr. Haus er einge~etzlidie Pflicht' zur ,Bestellung 'besteht., Damit 
soU die: GnindJäge für:die im Arbeitsverfassungs~ stimmig angenommen.' 
gesetz? BGBL Nr.:' 22/19'1 4; vorgesehene'Entsen~ " ])ie:' ~bm' ,A tisschußbeschlp~sene, F~ss,~ng , d,es 
dung<von:Arbeitnehmervertreternm den Auf· GesetZestextes istdiese'in Bericht beig'edr.~ckt. ' 
5iditSraterweittirt::undsichergestellt'werden.:":' " 'J" ch' ß '11' . d' ,',H' ,': ,::,Deru,stlzauss u ste t'sonut en, A n'H~;l~g, 
':Der"Jü~dz~cissdlußh?i~>'die' gegensändllChe derNatio~alratlwolle dem a ng esc h tos

lt~gtÜurigsvo'tlagec~iii: seiner, 'Slt'zungam 15.'ldn~ ~ ~,n en . c;ies e.t zen t wur f dieverfas$lmgs~ 
net,1974' , irr 'Anwesenheit' 'des ',Bundesniinisters m.~ßigeZustimmung erteilen. 
für' J\:istiZ '·Oi-:; "Br6 'cl a In Verhandhulg :ge~ 
nommen. 
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, Wien, am 15. Jänner 197.:1-

, 'Zeillinger, 
" Obmann " 

). 

1013 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



2 1013 der Beilagen 

). 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXX, Der jeweilige Durchschnitt der Arbeitnehmer-
mit dem das Gesetz über Gesellschaften mit anzahl (Abs. 1 und 2) bestimmt sich nach den 

beschränkter Haftung geändert wird- . Arbe~tnehmeranzahlen an den jeweiligen Monats

Der Nationalrat hat beschlossen: 
~ .. ~" -:. >~ 1~tzi:~n innerhalb des vorangegangenen Kalender

jahrs. 
Die Geschäftsführer haben in den Fällen des 

Artikel I .e. ·Abs.>'i,~z. fbis; 4 nach Maßgabe der folgenden 
Das Gesetz vom 6. März 1906, RGBI. Nr. 58, Bestimmungen jeweils zum 1. Jänner den Durch

über Gesellschaften mit beschränher Haftung, schnitt der Arbeitnehmeranzahl der im voran
zuletzt . geändert durch das :Bundesges~~~ BGBl. ~~n~enen:~i.Jahr,}:be.sf9.ä~t,~g~~~ ~.1rb~i~~e~w~r 
Nr.196/1964, wird wie folgtgeä~dert: ...... !~stz.ustellen. Pbers~elgt(heDl1rchsphmt~~HPl 

. .' . - .... 4relh'Undert. hiVi;. Jünfhund~ri,; soh~b~~ie,d:ies 
pet'§29harzll lauten: .• .- :":, dem H;nd~l;geii<:ht;~~&r.~kl? .~~~,({e;'Üste'der 
.. ,§ 29~ Ei!l "'Aufsichtsrat muß bestell~ wer~en, Gesellschafter oder der entsprechenden Erklärung 

wenn. .c (~> 26,' Abs. 3)mitzuteilen~die:uäch.stfi-FeststeHung 
:.1. das 'Sta~mkapita1200.000 S, und:di~.Arii.~hi der Arbeitnehnieranzähl ist jeweils;:di:ei;:.:Jahre 
der .Gesellschafter fünfzigübersteige.u", 'Qq~t:": naehqem im:ersten Satz·' genaJlnten5tichtagzum 
. .. .. . ... . ..' . . .. ,.> -' ,. 1. ,Jänner durchzuführen;: Eirie :.Änderung::,.~der 
·2. die Anzahl der' Arbeitnehmer im,Durch~' b d T 

sChnitt . dreilmndertübe~ste .. i .. gt, ·od.e .. r. '... ,... ."". - Arb.eitnehmer:in~ahIi'; ~inrierhal ... ; > er: 'atw:~ 1gep'-
-. : .~, ... ,.' --.~ drei..)Jalire'":-ist~,·auf die "~'NotVien~igkeit;;·:ilesl.~~V.6r~ 

:.~ ,3 ... 4i~ qese~lschaft . Alttiengesells~;lften,., }uf-h~ndeiiseins,';-:ein:es:.'A1:lfsichtsrats":: ohne'>klEinfluß, 
slmtsF,atspf.hmtlge G~sells(:haften '~llt.l;>e~~~:a~~~ Wird ;bei einer ;:der:Feststellungem, etmittelt.,:daß 
ter Haftung oder Gesellschaften mIt bes~ran~~er . die,E}.urmsmnittszahl;:, dreihundert:",'bzwj.:!ünf .. 
~aftü,rig.irii,Sinä des . Abs.:·2 Z. ,,1 e.l~~itl.~ch' Plll1:<!ttr.t pjPn,.üqersteigt. S(Ü~t":~~~n~~ste .p.est
lelt.et. (S,l:, Abs. l~ktlengesetz 19~~)' o~~r ,auf ~t:eUü'qg' C';eW~its ",'Zii;m',Mi:, j~~ni~.: :d:e~,:JQJg~ri,a.ep 
Grund· emer . unmlttelbar~n . Betelhg1:lng' :v:en 'J h\ e. his'" "Fesi:'i:"Il""""'aerüßeisChr~itu-ii'~der 

h I 50 P . b h' . ...t.:. 'd' ·ö··a,,·a r ... ,.~ur..., $ .. e ung", " " ..... g ., me ras rozent e errSUlt un-m c el en ·Z:'h·l'.·'·····.·d· "."·h·'·" ·'cl. "'-'"b' ·· .. f·· .. ::lh .. · "'''d '-.. L .. '" '" d .' ..... ..' . h . ,~ eQr~l. \,in. ert .. zw.;., MI!.! ,.un ert ~U"W'le e,J;''' 
Fallen dIe Anzahl. der ArbeltIl:e mer l~~er h6letf:..., , .. '- '..e,,·,..... ~"-",:.'.~ ",;': 

Gesellschaft und diesetGesel1smaften,:zuS:ai'ilffien .' C .,.'.. -'. 

im Durchschnitt dreihundert übersteigt, oder Im Fall des Abs. 1 Z. 3 haben die vertretungs-
befugten Organe der dort genannten Gesell-

4. die Gesellschaft persönlich haftender Gesell- schaften den Geschäftsführern der Gesellschaft 
schafter einer Komrpa,naitgesellschaft ist und die auf deren VerlangeiiJ';di~~:'(ü~ die Feststellung 
Anzahl der Arbeitneh;Derin ihrem Unternehmen (Abs. 4) erforderlldien'Au~IUfhfte rechtzeitig zu 
und im Unternehmen de~Kommanditgesellschaft erteilen. 
im Durchschnitt zusammen dreihundert über-
steigt. In anderen als in den im Abs. 1 genannten 

Fällen kann die Bestellung eines Aufsichtsrats im 
Gesellschaftsvertrag festgesetzt werden." Keine Pflicht zur Bestellung eines Aufsichts-

rats besteht ' . 

1. im Fall des Abs. 1 Z. 2, wenn die Gesell
schaft unter einheitlicher Leitung einer aufsichts
ratspflichtigen Kapitalgesellschaft steht oder von 
einer solchen auf Grund einer unmittelbaren 
Beteiligung von mehr als 50 Prozent beherrscht 
wird und in beiden Fällen die Anzahl der Arbeit
nehmer der Gesellschaft im Durchschnitt fünf
hundert nicht übersteigt, oder' 

2. im Fall des Abs. 1 Z. 4, wenn neben der Ge
sellschaft eine natürliche Person, ,die von der Ver
tretung der Kommanditgesellschaft nicht aus
geschlossen ist, persönlich haftender Gesell
schafter der Kommanditgesellschaft ist. 

Artikel n 
§ 1. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1974 

in Kraft. 
§ 2. Soweit bei Gesellschaften mit beschränkter 

Haftung, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes bestehen, ein Aufsichtsrat 
im Sinn des Art I zu bestellen ist, ist diese Be
stellung spätestens am 30. Juni 1975 vorzu
nehmen. 

Artikel In 
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 

der Bundesminister für Justiz betraut. 
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